
Diese Veröffentlichung erfolgte nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wurde 
ortsüblich bekannt gemacht in den Amts- und Gemeind eblättern: 
 
Verbandsgemeindeverwaltung  
Rhens 
Am Viehtor 2 
56321 Rhens  

für  die Ortsgemeinden Brey, Spay der Stadt Rhens 

 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Friedrichstraße 12 
56338 Braubach 

für die Stadt Braubach  

 
Stadtverwaltung Boppard 
Karmeliterstraße 2 
56154 Boppard 
für die Stadt Boppard 
 
 



ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Rheinland-Pfalz  
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum(DLR)  Simmern, 25.04.2012 
 Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Postfach 02 25, 55462 Simmern  
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Schloßplatz 10, 55469 Simmern 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Telefon: 06761/940 270 
Brey 
Az.: 61132-H.A. 5.1 

Telefax: 06761/940 275 

 E-Mail: Landentwicklung-RNH@dlr.rlp.de 
Internet: www.dlr-rnh.rlp.de  

 

 
Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

 

I. Feststellung 

Die den Teilnehmern bekannt gegebenen Ergebnisse der Wertermittlung 
einschließlich der unter Ziffer II. festgesetzten Änderungen werden hiermit gemäß § 
32 Satz 3 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) 

f e s t g e s t e l l t . 

 

II. Änderungen gegenüber der Offenlegung 

 
Nach der Offenlegung wurde die Wertermittlung für folgende Grundstücke geändert: 
 

alte Wertermittlung neue Wertermittlung  
Gemarkung 

 
Flur 

 
Flur- 
stück Klasse 

Fläche     
ar 

WE Klasse 
Fläche   

ar 
WE 

         
Brey 10 371/2 GR 1 297 59,40 GH 1 297 14,85 
Brey 10 372/2 GR 1 347 69,40 GR 2 347 34,70 
Brey 10 373/2 GR 1 361 72,20 GR 2 361 36,10 

         
 
Weitere im Anhörungstermin bzw. anschließendem Planwunschtermin vorgebrachten 
Einwendungen wurden nach eingehender Erläuterung von den Beteiligten  zurückge- 
nommen. 
 
III. Hinweis: 

Die Ergebnisse der Wertermittlung bilden die verbindliche Grundlage für die 
Berechnung 

• des Abfindungsanspruches 

• der Land- und Geldabfindung 



• der Geld- und Sachbeiträge. 

 

Begründung 

 

1. Sachverhalt: 

Die Wertermittlung der Grundstücke wurde vom 17.08.2009 bis 25.11.2009 
durchgeführt. 

Die aufgrund dieser Wertermittlung vorgenommenen Berechnungen haben die 
Ergebnisse erbracht, die zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen haben 
und ihnen im Anhörungstermin am 23.02.2012 erläutert worden sind. 

Die von den Beteiligten erhobenen Einwendungen gegen die Wertermittlung wurden 
von der Flurbereinigungsbehörde überprüft.  

 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Die Werte der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurden nach § 28 FlurbG in 
der Zeit vom 17.08.2009 bis 25.11.2009 ermittelt. 

Für die Größe der Grundstücke sind die Eintragungen im Liegenschaftskataster 
angehalten worden (§ 30 FlurbG). 

Über die bei der Offenlegung vorgebrachten Einwendungen ist sachgerecht 
entschieden. 

Die formellen Voraussetzungen zum Erlass dieses Verwaltungsaktes nach § 32 
FlurbG sind gegeben. 

2.2 Materielle Gründe 

Einwendungen von Teilnehmern gegen die Richtigkeit der Wertermittlung, die bei 
den Änderungen unter Ziffer II. dieser Feststellung nicht berücksichtigt worden sind, 
wurden als unbegründet angesehen. Die Nachprüfung der Bewertung hat bei den 
betreffenden Grundstücken und Grundstücksteilflächen zu dem Ergebnis geführt, 
dass die Wertermittlung in der Nutzungsart, der Bodenbeschaffenheit und bei den 
übrigen wertbestimmenden Merkmalen zutreffend ist, so dass eine Änderung der 
Ergebnisse der Wertermittlung für diese Flurstücke nicht gerechtfertigt war.  

 

Der Wert der im Flurbereinigungsgebiet gelegenen Grundstücke wurde ermittelt, um 
die Teilnehmer für ihre alten Grundstücke mit Land von gleichem Wert abfinden zu 
können. Hierbei wurde der Wert der Grundstücke eines jeden Teilnehmers im 
Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Zusammenlegungsgebietes bestimmt (§ 
27 FlurbG). 

Die materiellen Voraussetzungen zum Erlass dieses Verwaltungsaktes nach § 32 
FlurbG sind gegeben. 



 

 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats ab dem ersten Tag der 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 

 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

Schloßplatz 10, 55469 Simmern 
oder 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
Rüdesheimer Straße 60-68, 55545 Bad - Kreuznach 

 

oder wahlweise bei der 

Spruchstelle für Flurbereinigung Rheinland-Pfalz 
Kaiser-Friedrich-Straße 1  

55116 Mainz  
einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der oben genannten 
Behörden eingegangen ist. 

Hinweis: Der Widerspruch kann nicht per E-Mail eingelegt werden. 

Im Auftrag 

gez. Sabrina Schröder 

(Projektleiterin) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlic hung nicht in Gang gesetzt. 
Die Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffen tlichen Bekanntmachungen. 
 


